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Wie viel Geld ist für was in den Hartz-IV-Sätzen 2017 enthalten?

Alle Angaben beziehen sich auf die ab dem 1.1.2017 geltenden Regelsätze pro Monat; bei Nahrungsmitteln und Getränken sind
zusätzlich die Werte pro Tag angegeben. Die nummerierten Ausgabenpositionen entsprechen den so genannten Abteilungen der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Sie ergeben in der Summe die Regelsätze.
Die eingerückten Zeilen sind ausgewählte Beispiele aus den einzelnen Abteilungen, ergeben in der Summe also nicht die Regelsät-
ze. Die Zusammensetzung der Regelsätze wurde der Begründung zu §§ 5 und 6 Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG laut
Bundestags-Drucksache 18/09984, S. 35ff) entnommen. Die dort ausgewiesenen absoluten Geldbeträge wurden in Prozentanteile
umgerechnet (= Struktur der Regelsätze) und auf die ab 2017 geltenden Regelsätze angewandt.
* = Fallzahl in der EVS unter 100; # = Fallzahl in der EVS unter 25, daher im RBEG nicht ausgewiesen.

Quelle: Berechnungen der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen auf Basis des RBEG



KOORDINIERUNGSSTELLE GEWERKSCHAFTLICHER ARBEITSLOSENGRUPPEN • ALTE JAKOBSTR. 149 • 10969 BERLIN • TEL. 0 30 /8 68 76 70 - O, FAX -21 • WWW.ERWERBSLOS.DE   EINLEGER 180

K(r)ampfrechnen: Wie die Hartz-IV-Regelbedarfe zustande kommen

Das RBEG 2016 ermittelt die Regelbedarfe genau so wie das RBEG 2011 (mit der ziemlich dürren Begründung, jenes sei „grundsätzlich verfassungsgemäß“,
d.h. immerhin nicht verfassungswidrig gewesen – jedenfalls nicht „evident“, wie das BVerfG am 23.07.2014 entschieden hatte).
[1] Um einen Fragebogen von fast 40 Seiten (ohne Erläuterungen) auszufüllen, braucht man viel Zeit!
[2] Das IAB hat in einem Gutachten versucht, auf Basis der EVS 2008 das Ausmaß verdeckter Armut zu berechnen, und kommt darin auf eine Quote der
Nichtinanspruchnahme eigentlich zustehender Sozialleistungen von weiter über einem Drittel (Antwort der Bundesregierung am 16.11.16 auf eine Kleine
Anfrage der Linken: BT-Drs. 18/10337 S. 4)
[3] In der Summe werden rund ein Viertel der in der EVS ausgewiesenen Ausgaben als nicht relevant angesehen. Man bräuchte mehr als eine Extra-Seite,
dies alles aufzulisten. Michael David von der Diakonie / NAK hat das bereits ausführlich getan: Danach belaufen sich die unsachgemäßen Abzüge bei
Erwachsenen auf 147,36 Euro, bei Jugendlichen 80,50, bei den älteren Kindern 65,04 und den jüngeren (unter 6) gar 79,14 Euro monatlich.
Gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und Erwerbsloseninitiativen fordern Gewerkschaften daher eine grundlegende, methodisch saubere und transparente
Neuermittlung der Regelbedarfe im SGB II, SGB XII und AsylbLG! Siehe Presseerklärung v. 04.11.2016
www.menschenwuerdiges-existenzminimum.org/wp.content/uploads/Bündnis-Erklärung_final_112016-1.pdf


